
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/6/5 1Ob642/90,
8Ob133/16s, 8Ob121/17b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1991

Norm

ABGB §1168 Abs1

Rechtssatz

Die Regelung des § 1168 Abs 1 ABGB bezweckt die wirtschaftliche Bedeutung des Geschäftes für den Unternehmer zu

erhalten. Er soll durch die Stornierung des Werkauftrages keine Schlechterstellung, aber auch keine Besserstellung auf

Kosten des Vertragspartners erfahren.

Entscheidungstexte

1 Ob 642/90

Entscheidungstext OGH 05.06.1991 1 Ob 642/90

Veröff: RdW 1991,353

8 Ob 133/16s

Entscheidungstext OGH 30.05.2017 8 Ob 133/16s

8 Ob 121/17b

Entscheidungstext OGH 25.06.2018 8 Ob 121/17b
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